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§ 114          Zeichen und Einrichtungen auf privatem Grund; vorbereitende Handlungen  
 
1 Erfordert es das öffentliche Interesse, können Kanton und Gemeinden sowie Unternehmen 
der Wasser- und Energieversorgung auf Privatgrundstücken und an privaten Bauten unent-
geltlich Zeichen und Einrichtungen wie Strassentafeln, Verkehrssignale, Hinweistafeln für Ver-
teilnetze, Vorrichtungen für Fahrleitungen und Beleuchtungen, Hydranten usw. anbringen las-
sen. Dabei haben sie die Wünsche der betroffenen Grundeigentümer für Art und Standort der 
Anbringung soweit als möglich zu berücksichtigen. 
 
2 Die Kosten für Erstellen, Unterhalt, Verlegen und Entfernen dieser Anlagen und für die not-
wendigen Anpassungsarbeiten tragen die Berechtigten. 
 
3 Massnahmen zur Vorbereitung von Planung und Projektierung wie Begehungen, Planauf-
nahmen, Vermessungen und Bodenuntersuchungen sind zu dulden. Sie sind im voraus dem 
Besitzer des betroffenen Grundstücks in angemessener Weise anzuzeigen. Der durch diese 
Massnahmen entstandene Schaden ist zu ersetzen. Im Streitfall wird die Entschädigung im 
Schätzungsverfahren nach dem Enteignungsgesetz festgesetzt. Allfällige Schadenersatzforde-
rungen sind bei der Schätzungskommission einzureichen. Sie verjähren innert Jahresfrist seit 
Kenntnis des Schadens, spätestens aber nach Ablauf von fünf Jahren seit dem schädigenden 
Ereignis.  
 
Erläuterungen Nach § 114 sind auch die Wasser- und Energieversorgungsunternehmen er-

mächtigt, auf Privatgrundstücken und an privaten Bauten unentgeltlich Zei-
chen und Einrichtungen anzubringen. Diese Unternehmungen erstellen na-
mentlich Hinweistafeln auf die in den Verteilnetzen eingebauten Schieber, 
unterirdische Hydranten usw. (B 119 vom 12. August 1986, S. 46 [§ 113], in: 
GR 1986, S. 768). 

PBV – 
Urteile  – 
Hinweise – 
Verweise – 
Skizzen – 
Muster BZR – 

 
 


